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Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 

Stadt Friedberg: Außenbereichssatzung für den Bereich Rettenberg, Gemarkung 

Wiffersthausen 

 

Zuständige Gebietsreferentinnen: 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: Frau Dr. Simone Hartmann 

Bodendenkmalpflege: Frau Dr. Ruth Sandner 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei 

künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und 

unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 

 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 

Von Seiten der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen gegen die oben genannte Planung, 

soweit aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich, keine grundsätzlichen Einwendungen.  

 

Im Planungsgebiet befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch folgendes Baudenkmal: 
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̶ D-7-71-130-147 - Kath. Filialkirche St. Georg: Kath. Filialkirche St. Georg, 

flachgedeckter Saalbau mit eingezogenem Rechteckchor, nördlicher Turm mit 

geschwungenem Spitzhelm, Langhaus und Chor um 1200, Turmunterbau um 1250, 

Turmerhöhung Anfang 16. Jh., Umgestaltung Mitte 18. Jh.; mit Ausstattung. 

 

Wir bitten um grundsätzliche und angemessene Berücksichtigung in der Begründung. 

Das Baudenkmal ist zunächst mit vollständigem Listentext und Hinweis auf die besonderen 

Schutzbestimmungen der Art. 4 – 6 BayDSchG nachrichtlich zu übernehmen sowie im 

zugehörigen Planwerk als Denkmal kenntlich zu machen. Für jede Art von Veränderung an 

diesem Baudenkmal und in seinem Nähebereich gelten die Bestimmungen der Art. 4 – 6 

BayDSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-, 

Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 BayDSchG und bei allen baurechtlichen 

Genehmigungsverfahren, von denen das Baudenkmal unmittelbar oder in seinem Nähebereich 

betroffen ist, zu beteiligen. 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Im oben genannten Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal: 

 
̶ D-7-7632-0097 - Siedlung des Frühmittelalters sowie mittelalterliche und 

frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Filialkirche St. Georg in Rettenberg. 

 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. 

Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts 

für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt berücksichtigen und 

Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschränken. Das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt eine Umplanung des Vorhabens zu prüfen, um 

Eingriffe in die Denkmalsubstanz durch die Herausnahme des Bodendenkmals D-7-7632-0097 

und zu vermeiden. 

 

In unmittelbarer Nähe des Planungsgebiets liegt ein weiteres Bodendenkmal:  

 
̶ D-7-7632-0060 - Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. 
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Vorgeschichtliche Siedlungsbefunde können eine deutlich größere Ausdehnung erreichen als 

bisher bekannt. Wegen der sehr Siedlungsgünstigen Lage des Planungsgebietes sind auch in der 

weiteren Umgebung der bekannten Bodendenkmäler zeitliche Siedlungsbefunde zu vermuten.  

 

Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, 

bedürfen gemäß Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen 

Erlaubnis. Wir bitten Sie deshalb folgenden Text in die textlichen Hinweise auf dem Lageplan 

und ggf. in den Umweltbericht zu übernehmen: 

 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 

BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen 

Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren gegebenenfalls die 

fachlichen Anforderungen formulieren. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig von Art und Umfang der 

erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können und rechtzeitig geplant 

werden müssen. Sollte die archäologische Ausgrabung als Ersatz für die Erhaltung eines 

Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor- und Nachbereitung der Ausgrabung zu 

berücksichtigen (u.a. Durchführungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde). Bei der 

Verwirklichung von Bebauungsplänen soll grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte 

Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht werden, um die Kosten für den einzelnen 

Bauwerber zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. Juni 2003, Az.: 26 B 00.3684, EzD 2.3.5 

Nr. 3 / Denkmalpflege Informationen des BLfD 2004/I (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; 

BayVG München, Urteil v. 14. September 2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). 

 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des Bayerischen 

Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte 

unserer Homepage: 

http://www.blfd.bayern.de/medien/rechtliche_grundlagen_bodendenkmal.pdf  

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 
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In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof (Entscheidung vom 

22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 [bestätigt durch die 

nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2008, Az.: 1 BvR 

2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend angeregt, aus städtebaulichen Gründen 

geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB (z. B. nach Nummern 2, 9, 10, 11, 15, 20 

[Bodendenkmal als „Archiv des Bodens“]) vorzunehmen. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der 

Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 

betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 

Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dr. Jochen Haberstroh 
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Stadt Friedberg 

Untere Denkmalschutzbehörde 
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Wasserwirtschaftsamt 

Donauwörth     

    
 

WWA Donauwörth - Postfach 14 52 - 86604 Donauwörth 
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Standort 
Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Telefon / Telefax 
+49 906 7009-0 
+49 906 7009-136 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-don.bayern.de 

www.wwa-don.bayern.de 

 

 

Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB für den Bereich Rettenberg  
- Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung gem. § 35 Abs. 6 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Alt. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. Außenbereichssatzung erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 
 

1 Sachverhalt 

Mit vorliegender Satzung soll der im Außenbereich befindliche Siedlungsbe-
reich Rettenberg geordnet werden. Anlass der Planung war ein Bauantrag 
für ein Einfamilienhaus mit Garage und Gewerbeeinheit (Friseur) auf der Fl. 
Nr. 522/3. Zweck der Planung ist es daher, den baurechtlich genehmigten 
Gebäudebestand durch eine kontrollierte Neubebauung erweitern zu kön-
nen, eine weitere Zersiedelung jedoch planungsrechtlich zu unterbinden. 

 
Das Gebiet ist bereits bebaut 
 
Nachfolgend wird dazu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Be-
lange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung genommen. Andere Fach-
fragen, wie z. B. hygienische Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bo-
denverhältnisse, werden in dieser Stellungnahme nicht behandelt. 
 

Stadt Friedberg 
Marienplatz 5 
86316 Friedberg 
 
Ingrid.Goebl@friedberg.de 

 

Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung   +49 (906) 7009-333 Datum 
 
18.04.2019 

4-4622-AIC-11064/2019 
   

Patrizia Ernst  
Patrizia.Ernst@wwa-don.bayern.de 

04.06.2019 
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2 Wasserwirtschaftliche Würdigung 

2.1 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

2.1.1 Wasserversorgung 

  Die Trinkwasserversorgung wird durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Adelburggruppe in ausreichendem Umfang sichergestellt. Für eine Neubebauung 
notwendige Ver- und Entsorgungsleitungen sind vom Bauwerber auf eigene Kosten 
herzustellen. 

 

2.1.2 Löschwasserversorgung 

 Ob diese ausreichend ist, sollte der Kreisbrandrat beim Landratsamt beurteilen. 
 

2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete 

  Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 
 

2.1.4 Grundwasser 

  Über die Grundwasserverhältnisse im geplanten Baugebiet sind am Wasserwirt-
schaftsamt keine Beobachtungsergebnisse vorhanden.  

   
  Es kann davon ausgegangen werden, dass bei der Gründung der Bauwerke Grund-

wasser wahrscheinlich nicht aufgeschlossen wird. 
 
  Es wird jedoch auf die Gefahr hingewiesen, dass bei der Hanglage mit den Bauten 

örtlich und zeitweise wasserführende Schichten angeschnitten werden können. Das 
Hangwasser (interflow) ist durch entsprechende Vorkehrungen schadlos abzuleiten 
und schadlos wiederzuversickern. Eine Einleitung des Grundwassers in den öffentli-
chen Schmutz-/Mischwasserkanal ist nicht statthaft. 

 

2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 

  Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind dem Wasserwirtschaftsamt im Pla-
nungsgebiet nicht bekannt. 

 
  Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altab-

lagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt 
einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

 
  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 

Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen 
Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfehlen daher vorsorg-
lich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten ge-
ogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 
 

2.2 Abwasserbeseitigung 

2.2.1 Niederschlagswasserversickerung 

  Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die 
Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von 
gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten.  
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  Hierzu sollten entsprechende Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen wer-

den. 
 
  Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. 

Die entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbehörde einzu-
reichen. 

 
  Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-

stellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, 
empfehlen wir die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall (DWA). 

 
  Auf das Arbeitsblatt DWA-A138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“). 
 
  Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versi-

ckerung sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachver-
ständige überprüft werden. 

 

2.2.2 Häusliches Abwasser 

  Da ein öffentliches Kanalnetz nicht vorhanden ist, muss die Abwasserentsorgung 
über Kleinkläranlagen erfolgen (siehe Nr. 7 der Begründung). 

 

2.3 Oberirdische Gewässer 

  Im Bereich des Bauleitplanes befinden sich keine bedeutenden oberirdischen Ge-
wässer. Bei Hochwasser wird das Planungsgebiet nicht berührt. 

 

2.3.1 Oberflächenwasser und wild abfließendes Wasser 

  Infolge starker / der vorhandenen Geländeneigung kann es bei Starkniederschlägen 
durch wild abfließendes Wasser zu Beeinträchtigungen kommen. Die Entwässe-
rungseinrichtungen sind so auszulegen, dass wild abfließendes Wasser schadlos ab-
geführt werden kann. 

 
  Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor o. g. wild abfließendem Wasser sind ggf. 

Objektschutzmaßnahmen vorzusehen, wobei das anfallende Wasser dadurch nicht 
auf andere Grundstücke abgeleitet werden darf. 

 
  Öffnungen in den Gebäuden sind so zu gestalten, dass o. g. wild abfließendes Was-

ser nicht eindringen kann. 
 

3 Zusammenfassung 

  Zu dem Entwurf der Außenbereichssatzung bestehen aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht keine Bedenken, wenn unsere Hinweise beachtet werden. 
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Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Patrizia Ernst 
Baurätin 
 
 
Verteiler: 
Landratsamt Aichach-Friedberg mit der Bitte um Kenntnisnahme 
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